
Unsere Pflegesätze setzen sich aus folgenden Positionen zusammen:

1. Pflegebedingter Aufwand

2. Unterkunft

3. Verpflegung

4. Investitionskosten

Pflegegrad 1 2 3 4 5

Pflegebedingter Aufwand

Pflege 75,07 €         78,90 €         82,76 €         86,59 €         90,42 €         

Ausbildungszuschlag  0,43 €           0,43 €           0,43 €           0,43 €           0,43 €           

Ausbildungsumlage 4,23 €           4,23 €           4,23 €           4,23 €           4,23 €           

Unterkunft 9,28 €           9,28 €           9,28 €           9,28 €           9,28 €           

Verpflegung 9,28 €           9,28 €           9,28 €           9,28 €           9,28 €           

Investitionskosten 12,63 €         12,63 €         12,63 €         12,63 €         12,63 €         

Gesamtentgelt täglich: 110,92 €      114,75 €      118,61 €      122,44 €      126,27 €      

Leistungen der Pflegekasse nach § 41 SGB XI (Sozialgesetzbuch)

-  €             689,00 €      1.298,00 €   1.612,00 €   1.995,00 €   

Pflegebedürftige können teilstationäre Tages- und Nachtpflege zusätzlich zu ambulanten 

Pflegesachleistungen, Pflegegeld oder der Kombinationsleistung nach § 38 in Anspruch nehmen, ohne 

dass eine Anrechnung auf diese Ansprüche erfolgt.

Gültig ab 01.01.2022

Laurentius-Münch-Haus

Im Brückenfeld 6

65439 Flörsheim

Tagespflege

Die Pflegekasse übernimmt im Rahmen der Leistungsbeträge die pflegebedingten Aufwendungen der 

teilstationären Pflege, die Aufwendungen der sozialen Betreuung und die Aufwendungen für die in der 

Einrichtung notwendigen Leistungen der medizinischen Behandlungspflege. Der Anspruch auf 

teilstationäre Pflege umfasst je Kalendermonat:

Darunter fallen insbesondere die Personal- und Sachkosten, die direkt über die Pflege entstehen sowie 

der Ausbildungszuschlag. Dies ist ein vom Land Hessen festgelegter Kostenanteil zur Finanzierung der 

Ausbildung von Altenpflegern. Der Ausbildungszuschlag richtet sich nach der Anzahl der 

Auszubildenden, die direkt im Haus beschäftigt sind.

Hier sind insbesondere die Kosten für den Service der Mahlzeiten, die Wäschekosten, die 

Unterhaltsreinigung, Energie, Steuern und Versicherungen zu verstehen.

Dies sind die Kosten, die zur Herstellung, Finanzierung und Instandhaltung des Gebäudes notwendig 

sind.

Kosten für die Herstellung der Mahlzeiten.


